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Beschreibung

Verwandte Anmeldungen

[0001] Vorliegende Anmeldung ist eine continuati-
on-in-part der anhängigen US- Anmeldungsnummer 
08/396,414, welche am 27.02.1995 eingereicht wur-
de. Diese ist eine continuation-in-part der US- Anmel-
dungsnummer 08/074,781, die am 10.06.1993 einge-
reicht worden ist und-selbst eine continuation-in-part 
der US- Anmeldungsnummer 07/698,674 ist, welche 
am 10.05.1991 eingereicht wurde und eine Teilan-
meldung der Anmeldungsnummer 07/205,935 ist, 
welche am 13.06.1988 eingereicht wurde und nun zu 
dem US-Patent 5,015,247 führte. Diese Anmeldung 
ist ebenfalls eine continuation-in-part der US- Anmel-
dung Nr. 08/390,131 mit Titel „Spondylodeseimplan-
tate" eingereicht am 17.02.1995.

Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
Spondylodeseimplantate, insbesondere Wirbelsäu-
lenversteifungsimplantate, die zur Wiederherstellung 
und Aufrechterhaltung zweier benachbarter Wirbel-
körper der Wirbelsäule in anatomischer Lordose kon-
figuriert sind.

[0003] Zwischenkörperwirbelsäulenversteifung be-
trifft ein Verfahren zum Erhalt einer knöchernen Über-
brückung zwischen benachbarten Wirbelkörpern 
durch den Bandscheibenraum, welcher zwischen 
den benachbarten Wirbelkörpern normalerweise 
durch eine Bandscheibe besetzt ist. Eine Anzahl sol-
cher Implantate zur Unterstützung einer solchen Ver-
steifung sind durch Cloward, Brantigan und andere 
beschrieben worden und sind Fachleuten auf diesem 
Gebiet bekannt. EP-A-734703 zeigt ein Versteifungs-
implantat, welches unter Artikel 54 (3) EPÜ fällt und 
für Fragen der erfinderischen Tätigkeiten nicht rele-
vant ist. Im Allgemeinen bieten zylindrische Implanta-
te den Vorteil, dass sie an eine einfach hergestellte 
Aufnahmebohrung, die den Bandscheibenraum ab-
deckt und sich in jeden der benachbarten Wirbelkör-
per erstreckt, angepasst ist. Eine solche Bohrung 
kann durch Verwendung eines entsprechenden 
Bohrwerkzeuges hergestellt werden. Es ist eine ana-
tomische Tatsache, dass sowohl die Halswirbelsäule 
als auch die Lendenwirbelsäule normalerweise lordo-
tisch sind, d.h. nach vorne konvex gekrümmt sind. 
Eine solche Ausrichtung ist wichtig zur korrekten 
Funktion der Wirbelsäule. Allgemein sind entspre-
chende Bedingungen, die eine Behandlung durch 
Wirbelsäulenversteifung erfordern, mit einem Verlust 
der Lordose verbunden.

[0004] Es besteht daher ein Bedarf für Spondylode-
seimplantate, die eine Wiederherstellung der anato-
mischen Lordose erlauben.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Viel-
zahl von Spondylodeseimplantaten mit wenigstens 
teilweiser kegelstumpfförmiger Konfiguration, um die 
erwünschte anatomische Lordose der Wirbelsäule zu 
erreichen. Im bevorzugten Ausführungsbeispiel wei-
sen die Wirbelsäulenversteifungsimplantate gemäß
vorliegender Erfindung eine äußere Form auf, bei der 
wenigstens einige Punkte des Implantats eine teil-
weise oder vollständige kegelstufenförmige Form im 
Wesentlichen entlang solcher Bereiche des Implan-
tats aufweisen, die in Kontakt mit den benachbarten 
Wirbelkörpern der Wirbelsäule sind, und ein Einset-
zende und ein Abschlussende aufweisen. Die Spon-
dylodeseimplantate gemäß vorliegender Erfindung 
können weiterhin so modifiziert sein, dass, während 
obere und untere Flächen Teile des Kegelstumpfes 
sind, wenigstens ein Seitenbereich abgeflacht sein 
kann, um eine ebene Fläche zu bilden, die parallel 
zur mittleren Längsachse des Implantats ist, um ge-
rade Wände zu bilden. Diese Implantate können stär-
ker zugespitzt am Einsetzende des Implantats sein, 
um das Einsetzen zu ermöglichen. Die Spondylode-
seimplantate gemäß vorliegender Erfindung sind re-
lativ solide und/oder porös und/oder hohl und können 
Oberflächenaufrauhungen haben, um sowohl das 
Knocheneinwachsen als auch die Stabilität zu unter-
stützen.

[0006] Spondylodeseimplantate gemäß vorliegen-
der Erfindung können Vertiefungen aufweisen, die 
sich in das Material des Implantats von der Oberflä-
che her erstrecken, um versteifungsunterstützende 
Materialien zu halten und um Bereiche zur Fixierung 
des Knocheneinwuchses bereitzustellen. Diese Ver-
tiefungen oder Löcher können sich entweder in oder 
durch das Implantat erstrecken und können sich 
schneiden oder auch nicht.

[0007] Spondylodeseimplantate gemäß vorliegen-
der Erfindung weisen wenigstens eine Kammer auf, 
die über wenigstens eine Öffnung mit der Oberfläche 
des Implantats in Verbindung ist.

[0008] Eine solche Kammer kann wenigstens eine 
Zugangsöffnung zum Beladen der Kammer mit ver-
steifungsunterstützenden Substanzen aufweisen. 
Die Zugangsöffnung kann durch eine Kappe oder 
eine ähnliche Einrichtung verschlossen werden. Wei-
terhin können eine Vielzahl von Oberflächenun-
gleichmäßigkeiten verwendet werden, um die Imp-
lantierstabilität und die Implantieroberfläche zu erhö-
hen und/oder zum Zweck des leichteren Einsetzens 
des Spondylodeseimplantats, wobei gleichzeitig ei-
ner Bewegung in die entgegengesetzte Richtung Wi-
derstand entgegengebracht werden soll. Das Äußere 
des Spondylodeseimplantats gemäß vorliegender 
Erfindung kann vollständig oder zum Teil eine rauhe 
Bearbeitung, Riffelung, nach vorne gerichtete Sperr-
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zähne oder andere Oberflächenungleichmäßigkeiten 
aufweisen, die zur Erzielung des angestrebten Er-
folgs ausreichend sind.

[0009] Die Spondylodeseimplantate gemäß vorlie-
gender Erfindung ermöglichen signifikante Vorteile 
im Vergleich zu bekannten Implantaten:

1. Da die Spondylodeseimplantate gemäß vorlie-
gender Erfindung wenigstens teilweise kegel-
stumpfförmig sind, sind solche die konisch von der 
Führungskante bis zur Abschlusskante verlaufen 
leicht einführbar und leicht vollständig in das zu 
versteifende Wirbelsäulensegment einsetzbar.
2. Die Form der Implantate gemäß vorliegender 
Erfindung ist konsistent mit der Form der Band-
scheibe, welche die Implantate zumindest teilwei-
se ersetzen sollen, wobei die Bandscheibe nor-
malerweise an der Vorderseite kleiner als an der 
Rückseite ist, um die normale Lordose zu ermög-
lichen. Die Implantate vorliegender Erfindung sind 
in ähnlicher Weise vorne kleiner als hinten.
3. Die Spondylodeseimplantate gemäß vorliegen-
der Erfindung entsprechen einer geometrischen 
Form, welche am Ort der Versteifung leicht her-
stellbar ist, um die Spondylodeseimplantate auf-
zunehmen.

[0010] Die Spondylodeseimplantate gemäß vorlie-
gender Erfindung können aus jedem Material pas-
send zur menschlichen Implantation hergestellt sein 
und weisen mechanische Eigenschaften auf, die an-
gemessen zur Verwendung für den beabsichtigten 
Zweck der Wirbelsäulenversteifung sind, wie ver-
schiedene Metalle wie Kobalt, Chrom, rostfreier Stahl 
oder Titan einschließlich deren Legierungen, ver-
schiedene Kunststoffe einschließlich solcher, die bio-
absorbierbar sind, und verschiedene Keramiken oder 
Kombinationen passend zu dem beabsichtigten 
Zweck. Weiterhin können die Spondylodeseimplan-
tate aus einem Vollmaterial, einem maschenähnli-
chen Material, einem porösen Material gebildet sein 
und/oder können teilweise oder vollständig Materia-
lien enthalten, die direkt an dem Wirbelsäulenverstei-
fungsprozess teilnehmen können, mit solchen Mate-
rialien beladen, aus solchen Materialien zusammen-
gesetzt, mit solchen Materialien behandelt oder be-
schichtet sein, wie chemischen Substanzen wie bei-
spielsweise Knochen, morphogenetischen Protei-
nen, Hydroxyapatit in jeglicher Form und osteogene-
tischen Proteinen, um diese bioaktiv zum Zwecke der 
Stimulierung der Wirbelsäulenversteifung zu gestal-
ten. Die Implantate gemäß vorliegender Erfindung 
können teilweise oder vollständig bioabsorbierbar 
sein.

Aufgaben vorliegender Erfindung

[0011] Es ist eine Aufgabe vorliegender Erfindung 
ein Spondylodeseimplantat bereitzustellen, das ein-

fach in die Wirbelsäule einsetzbar ist und ein abge-
flachtes Führungsende aufweist.

[0012] Es ist auch Aufgabe vorliegender Erfindung 
ein Spondylodeseimplantat bereitzustellen, das sich 
in der Höhe von einem Ende zum anderen verjüngt 
konsistent mit der Verjüngung einer üblichen Band-
scheibe.

[0013] Schließlich ist es Aufgabe vorliegender Erfin-
dung ein Spondylodeseimplantat bereitzustellen, das 
die anatomische Ausrichtung und Lordose von zwei 
benachbarten Wirbelkörpern während der Wirbelsäu-
lenversteifung aufrecht erhält.

[0014] Weitere Aufgabe vorliegender Erfindung ist 
die Bereitstellung eines Spondylodeseimplantats, 
das sich innerhalb der Wirbelsäule selbst stabilisiert.

[0015] Schließlich ist auch Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung die Bereitstellung eines Spondylode-
seimplantats, das die Stabilität zwischen benachbar-
ten Wirbelkörpern nach Einsetzen ermöglicht.

[0016] Eine weitere Aufgabe vorliegender Erfindung 
ist die Bereitstellung eines Spondylodeseimplantats, 
das an dem Versteifungsprozess durch Enthalten, 
Zusammengesetztsein aus oder Behandeltsein mit 
versteifungsunterstützenden Substanzen teilnimmt.

[0017] Auch Aufgabe vorliegender Erfindung ist die 
Bereitstellung eines Spondylodeseimplantats, das 
den Abstand zwischen und die Abstützung benach-
barter Wirbelkörper während des Wirbelsäulenver-
steifungsprozesses aufrecht erhält bzw. ermöglicht.

[0018] Schließlich ist auch Aufgabe vorliegender. 
Erfindung die Bereitstellung eines Spondylodeseimp-
lantats, das konsistent in der Verwendung mit der 
Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Dicke des 
subchondralen Wirbelkörperknochens ist.

[0019] Als Aufgabe vorliegender Erfindung kann 
weiterhin betrachtet werden, dass das Implantat eine 
Form aufweist, die mit einer leicht herzustellenden, 
komplementären Bohrung am Ort der Versteifung 
konform ist.

[0020] Schließlich ist noch Aufgabe vorliegender Er-
findung die Bereitstellung eines kegelstumpftörmigen 
Spondylodeseimplantats, das neben einem benach-
barten zweiten identischen Implantats quer durch 
den gleichen Bandscheibenraum angeordnet werden 
kann, wobei die zusammengesetzte Breite beider Im-
plantate geringer als die Summe der Einzelhöhen ei-
nes jeden Implantats ist.

[0021] Diese und weitere Aufgaben vorliegender Er-
findung sind offensichtlich bei Betrachtung der beige-
fügten Figuren und der Detailbeschreibung dieser Fi-
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guren.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0022] Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines Spondylodeseimplantats vorlie-
gender Erfindung mit kegelstumpfförmigen Körper 
und einer Oberflächenkonfiguration mit Sperrzähnen 
zum Angriff an den Knochen sowie mit Vertiefungen 
und Kanälen zum Knocheneinwuchs.

[0023] Fig. 1A ist ein vergrößerter teilweise darge-
stellter Schnitt entlang Linie 1A aus Fig. 1 zur Dar-
stellung der Oberflächenkonfiguration des Implantats 
nach Fig. 1.

[0024] Fig. 2 ist ein Querschnitt entlang der Linie 
2–2 des Implantats nach Fig. 1 zur Darstellung der 
Kanäle und Vertiefungen des Implantats gemäß vor-
liegender Erfindung.

[0025] Fig. 3 ist ein Querschnitt entlang der Linie 
3–3 des Implantats nach Fig. 1 zur Darstellung der 
Kanäle und Vertiefungen des Implantats gemäß vor-
liegender Erfindung.

[0026] Fig. 3A ist eine Seitenansicht eines alternati-
ven Ausführungsbeispiels des Spondylodeseimplan-
tats gemäß vorliegender Erfindung mit einem kegel-
stumpfförmigen Körper und einer Vielzahl von Sperr-
zähnen, die eine zylindrische externe Konfiguration 
bilden.

[0027] Fig. 4 ist eine Seitenansicht eines alternati-
ven Ausführungsbeispiels des Spondylodeseimplan-
tats gemäß vorliegender Erfindung mit abgeflachten 
Seiten zur Bildung ebener Oberflächen parallel zur 
Längsachse des Implantats und Sperrzähnen mit ei-
nem Radius und einer Höhe, die nicht konstant sind.

[0028] Fig. 5 ist eine Draufsicht auf das Spondylo-
deseimplantat nach Fig. 4.

[0029] Fig. 6 ist eine Seitenansicht eines alternati-
ven Ausführungsbeispiels eines Spondylodeseimp-
lantats gemäß vorliegender Erfindung mit einem Kör-
per, der aus einem faserigen gitterähnlichen Material 
gebildet ist, das teilweise kegelstumpfförmig mit einer 
abgeflachten Seite ist, die nächst benachbart zu ei-
nem zweiten identischen Implantat angeordnet ist, 
dargestellt durch versteckte Linien.

[0030] Fig. 7 ist ein Schnitt entlang Linie 7–7 des 
Implantats nach Fig. 6.

[0031] Fig. 8 ist eine vergrößerte Teildarstellung 
entlang Linie 8 aus Fig. 6 zur Darstellung der Ober-
flächenkonfiguration des Implantats nach Fig. 6.

[0032] Fig. 9 ist eine vergrößerte teilweise Darstel-

lung entlang Linie 8 nach Fig. 6 zur Darstellung eines 
alternativen Ausführungsbeispiels der Oberflächen-
konfiguration des Implantats gemäß vorliegender Er-
findung aus einem Spongiosa-Material.

[0033] Fig. 10 ist ein Querschnitt entlang der Linie 
10–10 aus Fig. 9 zur Darstellung des alternativen 
Ausführungsbeispiels einer Oberflächenkonfigurati-
on des Implantats gemäß vorliegender Erfindung aus 
einem Spongiosa-Material.

[0034] Fig. 11 ist eine Seitenansicht mit einem teil-
weise weggeschnittenen alternativen Ausführungs-
beispiel des Spondylodeseimplantats gemäß vorlie-
gender Erfindung mit einem Körper, der kugelstumpf-
förmig ist und eine Oberflächenkonfiguration aufweist 
mit einer Vielzahl von beabstandeten Pfosten.

[0035] Fig. 12 ist ein vergrößerter teilweise darge-
stellter Schnitt entlang Linie 12–12 aus Fig. 11 zur 
Darstellung der Oberflächenkonfiguration des Imp-
lantats nach Fig. 11.

Teilbeschreibung der Figuren

[0036] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel des 
Spondylodese-Implantats gemäß vorliegender Erfin-
dung und ist im Allgemeinen mit Bezugszeichen 220
gekennzeichnet. Implantat 220 weist einen kegel-
stumpfförmigen Körper 222 auf, der einen äußeren 
geometrischen Ort hat, der im Allgemeinen kegel-
stumpfförmig entlang im Wesentlichen eines Ab-
schnitts des Implantats 220 ist, welcher in Kontakt mit 
den benachbarten Wirbelkörpern der Wirbelsäule ist. 
Das Implantat 220 weist eine Oberflächenkonfigura-
tion mit nach vorne gerichteten Sperr- oder Angriffs-
zähnen 240 auf, die passend zum Angriff an den 
Knochen der benachbarten Wirbelkörper sind. Jeder 
der Vielzahl von Angriffszähnen 240 weist eine Kno-
chenangriffskante 242 und einen rampenförmigen 
Abschnitt 244 auf. Die Angriffszähne 240 haben ei-
nen Radius R4 gemessen von der mittleren Längs-
achse L4 des Implantats 220, welcher vom Einsetzen-
de 224 bis zum Abschlussende 226 zunimmt. Die 
Höhe der Angriffszähne 240 gemessen vom Körper 
222 ist konstant über die Länge des Implantats 220.

[0037] Die Orientierung der Angriffszähne 240
macht das Einsetzen des Implantats 220 leichter als 
dessen Entfernen, da die rampenförmigen Abschnit-
te 244 als schräge Flächen auf dem Weg beim Ein-
setzen dienen, während die Knochenangriftskanten 
242 einer Bewegung in entgegengesetzer Richtung 
entgegenwirken. Diese vorwärts gerichteten Angriffs-
zähne 24 tendieren dazu, das Implantat 220 vorwärts 
zu drücken, bis der verbliebene Knochen der Wirbel-
körper eine weitere Bewegung blockiert, was zu einer 
sehr stabilen Wirbelsäulen- und Implantatkonstrukti-
on führt.
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[0038] Das Implantat 220 weist einen zurückgesetz-
ten Schlitz 234 an seinem Abschlussende 226 zur 
Aufnahme und zum Angriff eines Einsetzwerkzeugs 
zum Einsetzen des Implantats 220 auf. Der zurück-
gesetzte Schlitz 234 hat eine mit Gewinde versehene 
Öffnung 236 zum Verschrauben des Implantats 222
mit dem Werkzeug, welches zum Einsetzen des Imp-
lantats 220 verwendet wird.

[0039] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
weisen die Knochenangriffskanten 224 der Angriffs-
zähne 240 eine Höhe am höchsten Punkt gemessen 
vom Körper 222 (Wurzeldurchmesser) des Implan-
tats 220 im Bereich von 0,25 bis 2,0mm auf mit be-
vorzugter Höhe von 0,4mm zur Verwendung in der 
Halswirbelsäule und 1,25mm zur Verwendung in der 
Lendenwirbelsäule.

[0040] Nach Fig. 2 und 3 sind Querschnittsansich-
ten des Implantats 220 dargestellt. Dieses hat Kanäle 
250, die sich durch das Implantat 220 erstrecken, und 
Vertiefungen 260, die in der Oberfläche des Implan-
tats 220 gebildet sind. Die Vertiefungen 260 können 
mit den Kanälen 250 in Verbindung sein oder auch 
nicht. Beim bevorzugten Ausführungsbeispiel des 
Implantats 220 haben die Kanäle 250 einen Durch-
messer im Bereich von 0,1 mm bis 6mm mit 2 bis 
3mm als bevorzugten Durchmesser. Die Vertiefun-
gen 260 haben einen Durchmesser im Bereich von 
0,1 mm bis 6mm mit einem bevorzugten Durchmes-
serbereich von 1 bis 3mm. Es wird darauf hingewie-
sen, dass auch wenn Kanäle 250 und Vertiefungen 
260 mit im Wesentlichen runder Konfiguration darge-
stellt sind, es ebenfalls innerhalb des Schutzbereichs 
vorliegender Erfindung ist, dass Kanäle 250 und Ver-
tiefungen 260 jede andere Größe, Form, Konfigurati-
on und Verteilung passend zum beabsichtigten Nut-
zen aufweisen.

[0041] Nach Fig. 1A weist Implantat 220 eine Au-
ßenfläche 238 auf, die porös ist, um eine ungleichmä-
ßige Oberfläche dem Knochen zur Unterstützung des 
Knocheneinwuchses bereitzustellen. Die Außenflä-
che 238 kann ebenfalls versteifungsunterstützende 
Materialien halten und stellt eine vergrößerte Ober-
fläche bereit, um mit dem Knochen beim Verstei-
fungsprozess in Anlage zu sein und weitere Stabilität 
zur Verfügung zu stellen. Es sei angemerkt, dass die 
Außenfläche 238 und/oder das gesamte Implantat 
220 jedes andere poröse Material oder eine aufge-
rauhte Oberfläche aufweisen können, die passend 
zum Halten der versteifungsunterstützenden Sub-
stanzen und/oder zum Ermöglichen des Knochenein-
wuchses und/oder zum Angriff an den Knochen wäh-
rend des Versteifungsverfahrens sind. Das Implantat 
220 kann weiterhin mit bioaktiven versteifungsunter-
stützenden Substanzen beschichtet sein wie, aber 
nicht eingeschränkt auf, Hydroxyapatitverbindungen, 
osteogenetische Proteine und . knochenmorphoge-
netische Proteine. Das Implantat 220 ist als Vollkör-

per dargestellt, kann allerdings auch im Wesentlichen 
hohl oder teilweise hohl sein.

[0042] Auch wenn das Implantat 220 als Vollkörper 
dargestellt ist, sei angemerkt, dass dieses Implantat 
220 wenigstens teilweise hohl sein kann, um einen 
Innenraum zum Halten von Knochen oder eines jeg-
lichen versteifungsunterstützenden Materials bereit-
zustellen. Ein solches Implantat könnte Öffnungen 
aufweisen, die Knochen außerhalb des Implantats 
erlauben, in den Innenraum hineinzuwachsen. Sol-
che Strukturen sind im Detail in der ebenfalls anhän-
gigen Anmeldung Nummer 08/390,131 und in der 
ebenfalls anhängigen Anmeldung 08/074,781 be-
schrieben, auf welche hiermit verwiesen wird.

[0043] Fig. 3A zeigt ein alternatives Ausführungs-
beispiel des Implantats 220, welches mit den Be-
zugszeichen 220' gekennzeichnet ist. Dieses Implan-
tat 220' ist ähnlich in der Konfiguration wie Implantat 
220, außer dass der Körper 222' des Implantats ke-
gelstumpftörmig ist und die Angriffszähne 240' einen 
Radius R3 gemessen von der Längsmittelachse L4

aufweisen, der konstant in seiner Größe vom Einset-
zende 224' bis zum Abschlussende 226' ist. Die An-
griffszähne 240' haben jeder eine Höhe gemessen 
vom Körper 222', die nicht konstant über die Länge 
des Implantats 220' ist und vom Einsetzende 224' bis 
zum Abschlussende 226' hin abnimmt. Auf diese 
Weise bilden die Angriffszähne 240' eine Außenkon-
figuration des Implantats 220', die im Wesentlichen 
zylinderförmig ist, während der Körper 220' kegel-
stumpfförmig ist. Das Einsetzende des Implantats 
220' kann einen verjüngten Abschnitt 223' mit gerin-
gerem Durchmesser zur Unterstützung des Einset-
zens des Implantats 220' aufweisen.

[0044] Die Fig. 4 und 5 zeigen ein alternatives Aus-
führungsbeispiel des Implantats 220 welches allge-
mein durch Bezugszeichen 220" gekennzeichnet ist. 
Dieses Implantat 220" ist ähnlich in der Konfiguration 
wie Implantate 220 und weist Angriffszähne 240" mit 
einem Radius R5 gemessen von der Längsmittelach-
se L5 auf, der vom Einsetzende 224" bis zum Ab-
schlussende 226" hin in seiner Größe zunimmt. Die 
Angriffszähne 240" haben jeder eine Höhe gemes-
sen vom Körper 222", die nicht konstant über die 
Länge des Implantats 220" ist. Bei dem bevorzugten 
Ausführungsbeispiel nimmt der Zahnradius R5 und 
die Zahnhöhe vom Einsetzende 224" bis zum Ab-
schlussende 226" hin zu.

[0045] Nach Fig. 5 weist Implantat 220' abgeflachte 
Seiten 270 und 272 auf, die ebene Flächen bilden, 
die diametral gegenüberliegend und parallel zur 
Längsachse L4 angeordnet sind. Auf diese Weise 
können zwei Implantate 220' Seite an Seite mit einer 
der Seiten 270 oder 272 eines jeden Implantats in 
Berührung angeordnet werden, so dass die Kontakt-
fläche zwischen dem Knochen der benachbarten 
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Wirbelkörper und den Angriffszähnen 240' maximiert 
ist. Alternativ kann Implantat 220' eine abgeflachte 
Seite aufweisen.

[0046] Fig. 6 bis 8 zeigen ein alternatives Ausfüh-
rungsbeispiel eines Spondylodeseimplantats gemäß
vorliegender Erfindung welches allgemein durch Be-
zugszeichen 320a gekennzeichnet ist. Implantat 
320a ist neben einem zweiten identischen Implantat 
320b angeordnet, das strichliniert dargestellt ist. Das 
Implantat 320a hat einen Körper 322 aus einem git-
terähnlichen Material mit Fasern, die aus Metall sein 
können, die zusammengepresst sind und zu einem 
teilweise kegelstumpfförmigen Körper im Wesentli-
chen entlang des Bereichs des Implantats 320A ge-
formt sind, der in Kontakt mit den benachbarten Wir-
belkörpern der Wirbelsäule ist. Implantat 320a hat ein 
Einsetzende 324 und ein Abschlussende 326 und 
kann vollständig oder teilweise aus einem Vollmateri-
al und/oder porösem Material und/oder gitterähnli-
chem Material gebildet sein. Implantat 320a kann 
eine Oberfläche aus einem porösen Material, einem 
gitterähnlichen Material oder eine Oberfläche aufwei-
sen, die aufgerauht ist. Es sei angemerkt, dass Imp-
lantat 320a aus einem soliden Körper oder aus einem 
teilweise hohlen und wenigstens einen inneren Hohl-
raum aufweisenden Körper gebildet sein kann. Nach 
Fig. 8 umfasst das gitterähnliche Material Fasern, die 
geformt und miteinander verpresst sind, so dass Zwi-
schenräume 339, die versteifungsunterstützendes 
Material aufnehmen können und einen Knochenein-
wuchs ermöglichen, zwischen den Fasern wenigs-
tens auf der Außenseite 338 des Implantats 320A ge-
bildet sind.

[0047] Fig. 9 und 10 zeigen alternativ ein Implantat 
320a aus einem Spongiosa-Material 350, welches 
ähnlich in Konfiguration wie menschliches Spongiosa 
ist, mit Zwischenräumen 352, so dass die Außenflä-
che 338 eine Konfiguration nach Fig. 9 und 10 auf-
weist. Da das Implantat 320a vollständig oder teilwei-
se aus Spongiosa-Material 350 gebildet sein kann, 
können die Zwischenräume 352 in der Außenfläche 
338 und/oder innerhalb des gesamten Implantats 
320a zur Unterstützung des Knocheneinwuchses 
und zum Halten des knochenversteifungsunterstüt-
zenden Materials angeordnet sein.

[0048] Fig. 7 zeigt Implantat 320a in einer teilweise 
kegelstumpfförmig ähnlichen zur Form des Implan-
tats 20, aber mit wenigstens einer abgeflachten Seite 
340, die eine ebene Fläche parallel zur mittleren 
Längsachse des Implantats 320 bildet. Die abge-
flachte Seite 340 erlaubt die Anordnung von zwei Im-
plantaten 320a und 320b näher zusammen, wenn 
diese Seite an Seite zwischen benachbarten Wirbel-
körpern angeordnet werden, wie in US-Patentanmel-
dung Nr. 08/390,131 beschrieben, womit hierauf ver-
wiesen wird. Implantat 320a kann teilweise mit Ge-
winde versehen sein oder kann in anderer Weise je-

dem der anderen Ausführungsbeispiele gleichen, die 
hier beschrieben wurden, oder die funktional äquiva-
lent sind.

[0049] Fig. 11 zeigt eine Seitenansicht eines teilwei-
se weggeschnittenen alternativen Ausführungsbei-
spiels eines Implantats vorliegender Erfindung, wel-
ches allgemein durch Bezugszeichen 420 gekenn-
zeichnet ist. Implantat 420 hat einen Körper 422 von 
Kegelstumpftorm im Wesentlichen entlang des Be-
reichs des Implantats 420, der in Kontakt mit benach-
barten Wirbelkörpem der Wirbelsäule ist sowie ein 
Einsetzende 424 und ein Abschlussende 426. Imp-
lantat 420 hat eine Außenfläche 438 die Knochen 
aufnehmen und halten kann oder andere Materialien, 
die am Versteifungsprozess teilnehmen können 
und/oder Knocheneinwuchs unterstützen können. 
Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel weist 
Oberfläche 438 eine Vielzahl von Pfosten 440 auf, 
die voneinander beabstandet sind, um eine Vielzahl 
von Freiräumen 442 bilden, die Teilvertiefungen mit 
unvollständigen Wänden bilden, welche gemahlenes 
Knochenmaterial halten und aufnehmen oder jegli-
ches andere künstliche knocheneinwuchsunterstüt-
zende Material. Implantat 420 kann zur Implantation 
durch Vergießen oder anderes Beschichten der 
Oberfläche 438 mit den entsprechenden verstei-
fungsunterstützenden Substanzen vorbereitet sein.

[0050] Fig. 12 zeigt eine vergrößerte Ansicht der 
Oberfläche 438 des Implantats 420. Bei diesem be-
vorzugten Ausführungsbeispiel weisen die Pfosten 
440 einen Kopfabschnitt 444 von größerem Durch-
messer als der Rest der Pfosten 440 auf. Jeder der 
Freiräume 442 hat eine umgekehrte Konfiguration im 
Vergleich zu den Pfosten 444, wobei ein Boden 446
breiter als ein Eingang 448 zu den Freiräumen 442
ist. Eine solche Konfiguration der Pfosten 440 und 
Freiräume 442 unterstützt das Halten von Knochen-
material an der Oberfläche 438 des Implantats 440
und unterstützt weiterhin das Blockieren des Implan-
tats 420 in der Knochenversteifungsmasse, die durch 
den Knocheneinwuchs gebildet ist. Da der Knochen-
einwuchs am Boden 446 der Freiräume 442 breiter 
als am Eingang 448 ist, kann der Knocheneinwuchs 
nicht aus den Eingängen 448 heraustreten und ist in-
nerhalb der Freiräume 442 blockiert. Die Oberfläche 
438 des Implantats 420 zeigt eine Verbesserung in 
der nutzbaren Größe der Oberfläche, die noch wei-
terhin vergrößert werden kann durch eine aufgerauh-
te Oberfläche, Beflockung oder durch eine andere Art 
der Erzeugung einer nicht glatten Oberfläche.

[0051] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
weisen die Pfosten 440 einen Maximaldurchmesser 
im Bereich von ungefähr 0,1 bis 2mm und eine Höhe 
von ungefähr 0,1 bis 2mm auf und sind voneinander 
ungefähr 0,1 bis 2mm beabstandet, so dass die Frei-
räume 442 eine Breite im Bereich von ungefähr 0,1 
bis 2mm aufweisen. Pfostengrößen, Formen und 
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Verteilungen können beim selben Implantat variieren.

[0052] Auch wenn die vorliegende Erfindung im De-
tail unter Bezugnahme auf bevorzugte Ausführungs-
beispiele beschrieben wurde, sei angemerkt, dass 
weitere Variationen vorliegender Erfindung konstru-
ierbar sind, die nicht den Schutzumfang des An-
spruchs 1 verlassen. Es sei insbesondere ange-
merkt, dass die verschiedenen Merkmale bei den 
spezifischen Ausführungsbeispielen kombiniert wer-
den können in einer Vielzahl von Wegen, so dass die-
se Merkmale nicht auf die oben beschriebenen spe-
zifischen Ausführungsbeispiele beschränkt sind.

[0053] Jedes der bei den verschiedenen Ausfüh-
rungsbeispielen und deren funktionalen Äquivalenten 
offenbarte Merkmal kann in jeder Kombination ver-
wendet werden, die passend zum Erreichen des 
Zwecks vorliegender Erfindung ist, wie er oben be-
schrieben wurde.

Patentansprüche

1.  Spondylodeseimplantat (220, 220', 220") zum 
Einsetzen quer zur Höhe eines Bandscheibenraums 
zwischen zwei benachbarten Wirbelkörpern einer 
Wirbelsäule eines Menschens, wobei das Implantat 
aufweist:  
einen Körper (222, 222") von im Wesentlichen kegel-
stumpftörmiger Konfiguration, ein Einsetzende (224, 
224', 224"), ein Abschlussende (226, 226', 226"), 
welches größer als das Einsetzende ist, und eine Au-
ßenfläche, welche geeignet zum Kontaktieren eines 
jeden der benachbarten Wirbelkörper ist, wobei das 
Abschlussende eine Angriffseinrichtung (234) zum 
Angriff eines Geräts zum Einsetzen des Implantats 
aufweist, und wobei die Außenfläche eine Vielzahl 
von Öffnungen (250, 250') aufweist, welche Kno-
chenwachstum vom benachbarten Wirbelkörper zum 
benachbarten Wirbelkörper durch das Implantat ge-
statten, und  
Knochenangriftseinrichtungen, welche so konfiguriert 
sind, dass das Implantat in den Bandscheibenraum 
einschiebbar ist und mit den benachbarten Wirbel-
körpern der Wirbelsäule in Angriff ist, wobei das Imp-
lantat aus einem Material geeignet zur Menschenim-
plantation hergestellt ist.

2.  Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der äußere geometrische Ort der Kno-
chenangriftseinrichtung eine im wesentlichen kegel-
stumpfförmige Konfiguration aufweist.

3.  Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der äußere geometrische Ort der Kno-
chenangriftseinrichtung eine im Wesentlichen zylind-
rische Konfiguration aufweist.

4.  Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Knochenangriffseinrichtung eine 

Vielzahl von Angriffszähnen (240) aufweist.

5.  Implantat nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Angriffszähne (240) nach vorne 
weisen.

6.  Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Knochenangriffseinrichtung eine 
Riffelung umfasst.

7.  Implantat nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Implantat eine Innenkammer und 
eine Zutrittsöffnung zum Zutritt zur Innenkammer auf-
weist.

8.  Implantat nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Implantat eine Einrichtung zum 
Verschließen der Zutrittsöffnung aufweist.

9.  Implantat nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Körper 
eine mittlere Längsachse (L) und wenigstens eine ab-
geflachte Seite (270) zur Bildung einer ebenen Ober-
fläche zur Mittelachse (L) aufweist.

10.  Implantat nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Imp-
lantat so konfiguriert ist, dass es in enger Nachbar-
schaft in seitlicher Ausrichtung zu einem zweiten 
Spondylodeseimplantat anordbar ist, wobei erstes 
und zweites Implantat bei Anordnung zusammen 
eine Gesamtbreite aufweisen, die geringer als die 
Summe der einzelnen Maximaldurchmesser eines je-
den von erstem und zweitem Implantat sind.

11.  Implantat nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Imp-
lantat aus einem Material stärker als Knochen gebil-
det ist.

12.  Implantat nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Imp-
lantat aus einem künstlichen Material unterschiedlich 
zu Knochen gebildet ist.

13.  Implantat nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Material Spongiosa-Material 
ist.

14.  Implantat nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Implantat we-
nigstens zum Teil bioabsorbierbar ist.

15.  Implantat nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Imp-
lantat mit einem versteifungsunterstützenden Materi-
al verwendet wird.

16.  Implantat nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das versteifungsunterstützende 
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Material wenigstens eines von Knochen, knochen-
morphogenetischen Proteinen und Hydroxyapatit ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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